
 

  

Der Oberbürgermeister 
Stadt Oldenburg (Oldb) 

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung 
zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel 

(04/2021 OL) 

Aufgrund § 44 der Geflügelpest-Verordnung heben wir den mit unserer Allgemeinverfügung zum Schutz 
gegen die Geflügelpest vom 17. März 2021 (03/2021) festgelegten Anschluss-Sperrbezirk zum 
Landkreis Ammerland in der Stadt Oldenburg auf. Weitere Ausbrüche wurden im Sperrbezirk seitdem 
nicht verzeichnet.  

Das obige Gebiet bleibt weiterhin Teil des mit Allgemeinverfügung (03/2021) vom 17. März 2021 
eingerichteten Anschluss-Beobachtungsgebietes zum Landkreis Ammerland in der Stadt Oldenburg. Es 
gelten damit die Regelungen für Beobachtungsgebiete (siehe unten).  

Wichtiger Hinweis:  

Das Aufstallungsgebot vom 13. November 2020 für sämtliches dort genannte und in der Stadt 
Oldenburg gehaltene Geflügel gilt weiterhin.  

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die ortsübliche 
Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Absatz 3 der Hauptsatzung der Stadt Oldenburg (Oldb) durch 
Bereitstellung im Internet auf www.oldenburg.de. Der Tag der Bereitstellung ist der 10. April 2021. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Oldenburg erhoben werden:  

 Postanschrift: Postfach 2467, 26014 Oldenburg 
 Hausanschrift: Schloßplatz 10, 26122 Oldenburg 

Die Klage ist schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form zu erheben.  

Hinweis zur elektronischen Klageerhebung:  

Für die elektronische Erhebung der Klage reicht eine einfache E-Mail nicht aus und entfaltet keine 
rechtliche Wirkung. Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen finden Sie 
auf dem Internetauftritt des Verwaltungsgerichts Oldenburg (www.verwaltungsgericht-
oldenburg.niedersachsen.de). 

Rechtsgrundlagen: 

 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) 

 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung)  

 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

in der jeweils gültigen Fassung 

Der Oberbürgermeister Oldenburg, den 10. April 2021 

Krogmann 

http://www.oldenburg.de/
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Folgen der Anordnung für das Beobachtungsgebiet sind:  

 Tierhalter haben Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten in 
geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben 
gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von 
Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), zu halten. 

 Gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und 
Federwild stammende sonstige Erzeugnisse sowie tierische Nebenprodukte von Geflügel 
dürfen weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden. 

 Der Tierhalter hat sicherzustellen, dass 
o die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen 

nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden und dass 
diese Personen die Schutz- oder Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles oder 
sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen, 

o Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und 
Einwegkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird.  

 Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands dürfen nicht frei gelassen werden. 

 Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen ähnlicher 
Art ist verboten. 

 Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, 
tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel oder sonstige Materialien, die Träger des 
hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, befördert worden sind, sowie Fahrzeuge, 
mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, sind unverzüglich nach jeder 
Beförderung nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu reinigen und zu 
desinfizieren. 

 Der Tierhalter hat unverzüglich die Anzahl des gehaltenen Geflügels und der verendeten 
Geflügeltiere mit dem Standort in der Stadt Oldenburg beim Amt für Verbraucherschutz und 
Veterinärwesen der Stadt Oldenburg (Oldb) anzuzeigen sowie jede Änderung mitzuteilen.  

Ausnahmen von den Schutzmaßregeln des § 21 und § 27 der Geflügelpest-Verordnung können gemäß 
§ 22 bis 25 und §§ 28 und 29 der Geflügelpest-Verordnung genehmigt werden.   

Allgemeine Hinweise: 

Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Amt für Verbraucherschutz und 
Veterinärwesen, unter der Telefon-Nummer 0441 235-4610 sofort zu melden.  

Gemäß § 32 Absatz 1 Nummer 4 des Tiergesundheitsgesetzes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften der Geflügelpest-Verordnung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 

Wir weisen besonders auf die sich aus § 4 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 
(Geflügelpest-Verordnung) ergebende Verpflichtung aller Geflügelhalter hin, durch geeignete 
Untersuchungen (zum Beispiel durch den Hoftierarzt) erhebliche Veränderungen in der Legeleistung 
oder der Gewichtszunahme unverzüglich hinsichtlich des möglichen Vorliegens einer Infektion mit dem 
hochpathogenen aviären Influenzavirus abklären zu lassen. Dies gilt ebenso bei bestimmten Verlusten. 

Die Regelung wird hier zur Verdeutlichung noch einmal wiedergegeben: 

§ 4 Geflügelpest-Verordnung – Früherkennung 

(1) Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Geflügelbestand Verluste von 

1. mindestens drei Tieren bei einer Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren oder 

2. mehr als 2 vom Hundert der Tiere des Bestandes bei einer Bestandsgröße von mehr als 100 
Tieren  

auf oder kommt es zu einer erheblichen Veränderung der Legeleistung oder der Gewichtszunahme, 
so hat der Tierhalter, vorbehaltlich des Absatzes 2, unverzüglich durch einen Tierarzt das Vorliegen 
einer Infektion mit dem hochpathogenen oder niedrigpathogenen aviären Influenzavirus durch 
geeignete Untersuchungen ausschließen zu lassen. 
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(2) Treten in einem Geflügelbestand, in dem ausschließlich Enten und Gänse gehalten werden, über 
einen Zeitraum von mehr als vier Tagen 

1. Verluste von mehr als der dreifachen üblichen Sterblichkeit der Tiere des Bestandes oder  

2. eine Abnahme der üblichen Gewichtszunahme oder Legeleistung von mehr als 5 vom Hundert  

ein, so hat der Tierhalter unverzüglich durch einen Tierarzt das Vorliegen einer Infektion mit dem 
hochpathogenen oder niedrigpathogenen aviären Influenzavirus durch geeignete Untersuchungen 
ausschließen zu lassen. 

(3) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass der Tierhalter einen Geflügelbestand untersuchen 
lässt, soweit dies aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist. 


